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Patent betreffend die Verkündigung der zwischen Oldenburg und Preußen

und zwischen ' Oldenburg und den Niederlanden über die Herstellung
einer Eisenbahnverbindung von Ihrhove nach Neueschanz abge¬
schlossenen Staatsverträge.

Eutin , den 8 . September 1874.

26ir Ncolaus Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. rc.
thun kund hiemit:
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Nachdem zwischen Unser» Bevollmächtigten und den¬
jenigen Seiner Majestät des Deutschen Kaisers und Königs
von Preußen unter dem 17. März d. I . in Berlin und
zwischen Unsern Bevollmächtigten und denjenigen Seiner
Majestät des Königs der Niederlande am 27. Juni d. I . im
Haag ein Staatsvertrag über die Herstellung einer Eisen¬
bahnverbindung zwischen Ihrhove und Neueschanz abge¬
schlossen worden ist und die Ratificationen des elfteren am
10., des letzteren am 29. Augustd. I . zu Berlin ausgewech--
selt worden sind, beiden Staatsverträgen auch der Landtag
des Großherzogthums seine verfassungsmäßige Zustimmung
ertheilt hat, so bringen Wir dieselben nebst den Schlußpro-
tocollen— den Vertrag mit den Niederlanden im Französischen
Tcrt mit beigefügter Deutscher Uebersetzung— im Nachstehen¬
den zur öffentlichen Kunde.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namensunterschrift und
beigedrucktem Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Eutin, den8. September
1874.

Peter«
von Berg.

von Buttel.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg
und

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von
Preußen,
von dem Wunsche geleitet, daß die von Harlingen über Leeu-
warden und Groningen bis Neue Schanz hergestellte Nieder¬
ländische Staats-Eisenbahn bis zur Rheine-Emdener Eisenbahn
fortgesetzt und daß zwischen den Oldenburgischen Staats-
Eisenbahnen und der gedachte» Niederländische» Staats-
Eisenbahn ein directer Eisenbahn-Betrieb hergestellt werde,



haben Behufs einer hierüber zu treffenden Vereinbarung zu
Bevollmächtigten ernannt:

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg
Allerhöchstihren Geheime » Oberbaurath Ernst

Bure sch,
- Allerhöchstihren Ministerial -Rath Günther Jansen.
Seine Majestät der Deutsche Kaiser , König von

Preußen
Allerhöchstihren Geheimen Legationsrath Wilhelm

Jordan,

Allerhöchstihren Geheimen Ober - Regierungsrath
Hermann Duddenhausen,

Allerhöchstihren Geheimen Finanzrath Adolph Scholz,
welche, vorbehaltlich der Ratification , folgenden Vertrag ab¬
geschlossen haben.

Artikel  I.

Die Königlich Preußische Regierung gestattet innerhalb
des Preußischen Gebiets der Großherzoglich Oldenburgischen
Regierung den Bau und Betrieb einer Lokomotiv -Eisenbahn
von Ihrhove nach Nene Schanz , welche in Ihrhove an die
Rheine -Emdener Bahn und bei Neue Schanz an die Nieder¬
ländische Staats -Eisenbahn anschließen soll.

Artikel  2.

Die Regelung aller aus den Anschluß dieser Bahn von
Ihrhove nach Neue Schanz an die Niederländische Staats-
Eisenbahn bezüglichen Verhältnisse bleibt der Vereinbarung
zwischen dem Deutschen Reiche und der Niederländischen Re¬
gierung Vorbehalten.

Artikel  3.

Der Bau und Betrieb der in Rede stehenden Eisenbahn
erfolgt für Rechnung der Großherzoglich Oldenburgischen
Regierung . Die Königlich Preußische Regierung leistet jedoch



der Großherzoglich Oldenburgischm Regierung zu dem er¬
forderlichen Anlage -Kapitale einen unverzinslichen und nie¬
mals rückzahlbaren Zuschuß von Dreimal Hundert Tausend
Thalern , wovon fünf und zwanzig Tausend Thaler an die
Stadt Papenburg zur Beschaffung eines unterhalb Papen¬
burg an der Eisenbahn -Brücke über die Ems zu haltenden
Schleppdampfers abgeführt werden . Die Zahlung erfolgt in
drei Raten , wovon die beiden ersten Raten im Betrage von
je Ein Hundert Tausend Thalern am Schluffe des ersten
rcsp . zweiten Baujahres Artikel 7 Nr . I des gegenwärtigen
Vertrages fällig werden und der Rest nach Vollendung des
Baues zu zahlen ist.

Die Königlich Preußische Regierung ist ferner bereit,
soweit es mit den Interessen der Rheine -Emdener Eisenbahn
verträglich ist , die Mitbenutzung des Bahnhofs dieser Bahn
zu Ihrhove der Großherzoglich Oldcnburgischen Regierung
zu gestatten , und zu diesem Zwecke den Bahnhof Ihrhove
auf eigene Kosten zu erweitern . Ueber den Umfang und die
Bedingungen dieser Mitbenutzung , insbesondere auch über
die Großhcrzoglich Oldenburgischer Seits dafür zu gewäh¬
renden Vergütungen werden die Eisenbahnverwaltungcn beider
Staaten besondere Verständigung treffen . Die Großherzog¬
lich Oldenburgische Regierung hat jedoch für die Mitbenutzung
der Geleise des Bahnhofs Ihrhove eine besondere Vergütung
so lange nicht zu zahlen , als sie in Gemäßheit des nach¬
stehenden Artikels 15 auf der Strecke der Westphälischen
Eisenbahn von Ihrhove nach Leer den Mitbetricb ausübt
und dafür das daselbst stipulirte Aequivalent entrichtet . Ein
Gleiches gilt bezüglich der Bahnhofsgebäude zu Ihrhove,
deren Mitbenutzung der Großherzoglichen Eisenbahn-
Verwaltung insoweit eingeräumt wird , als die Mit¬
benutzung ohne Bcnachtheiligung des Betriebes der
Westphälischen Eisenbahn zulässig ist und einen besonderen
Kostenaufwand für die Westphälische Eisenbahn -Verwaltung
nicht herbciführt . Für die Dienstleistungen welche das Sta-



tions - und Expeditions -Personal der Westphälischen Eisenbahn
für die Großherzoglich Oldenburgische Verwaltung etwa mit ver¬
richten sollte , hat letztere ein besonderes Acquivalent zu zahlen.

Artikel  4.

Die Großherzoglich Oldenburgische Regierung ist bezüg¬
lich des Baues und Betriebes der Bahn — insoweit nicht
Reichs - Gesetze Platz greifen — den jetzigen und künftigen
Preußischen Gesetzen und Verordnungen , insbesondere dem
Gesetze über die Eisenbahnunternehmungen vom 3 . November
1838 und dem Gesetze vom 16 . März 1867 über die Be¬
steuerung von Eisenbahnen unterworfen.

Insoweit die zur Eisenbahn -Anlage erforderliche vorüber¬
gehende oder bleibende Abtretung des Grundes und Bodens,
sowie die dazu etwa nöthige Aufhebung von Gerechtsamen
im Wege gütlicher Vereinbarungen zwischen der Großherzog¬
lich Oldenbukgischen Regierung und den Bctheiligten nicht
zu erreichen ist, wird die Königlich Preußische Regierung bas
Enteignungs -Verfahren nach Maßgabe der betreffenden Preu¬
ßischen Gesetze eintreten lassen.

Artikel  5.

Die Landeshoheit bleibt hinsichtlich der von der Groß¬
herzoglich Oldenburgische » Regierung zu bauenden und zu
betreibenden Bahnstrecke im Königlich Preußischen Gebiete
der Königlich Preußischen Regierung ausdrücklich Vorbehalten.
Auch sollen die an der Bahnstrecke im Königlich Preußischen
Gebiete zu errichtenden Hoheitszeichen nur diejenigen des
Preußischen Staates sein.

Die Bahnpolizei wird die Großherzoglich Oldenburgische
Regierung durch die von den zuständigen Königlich Preußi¬
schen Behörden in Eid und Pflicht zu nehmenden Bahnpolizei-
Beamten ausüben lassen.

Alle innerhalb des Königlich Preußischen Gebietes vor¬
kommenden , die Bahnanlage oder den Transport auf der¬
selben betreffenden Verbrechen , Vergehen und Uebertretungen
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sollen den Königlich Preußischen Behörden zur Untersuchung
und Bestrafung angezeigt und nach den im Preußischen
Staate gültigen Gesetzen und Verordnungen beurtheilt werden.

Für die auf den Eisenbahndienst bezüglichen Dienst¬
vergehen der von der Großherzoglich Oldenburgischen Regie¬
rung angestellten Beamten sind jedoch die Grvßherzoglich
Oldenburgischen Behörden allein zuständig.

Wird die Verhaftung eines ans der Bahn innerhalb des
Königlich Preußischen Gebietes fungirendcn Großherzoglich
Oldenburgischen Eisenbahnbedienstetcn wegen Verbrechen , Ver¬
gehen oder Uebertretungen von Königlich Preußischen Behör¬
den verfügt , so wird hierbei von denselben auf die Erforder¬
nisse deS Eisenbahndicnstes gehörige Rücksicht genommen und,
soweit es nach den Umständen irgend thunlich ist, die nächst-
vorgesetzte Eisenbahn -Behörde so zeitig von der Verhaftung
in Kenntniß gesetzt werden , daß der etwa nöthige Stellver¬
treter noch rechtzeitig in den Dienst cingewiesen werden kann.

Die Grvßherzoglich Oldenburgische Regierung ist damit
einverstanden , daß die von ihr bestellte Bau - und Betriebs-
Verwaltung wegen aller Entschädigungs -Ansprüche , welche
aus Anlaß des Baues und Betriebes der Bahn auf König¬
lich Preußischem Gebiete erhoben werden möchten , der Ent¬
scheidung der zuständigen Königlich Preußischen Gerichte unter¬
worfen ist . und daß die gegen die vorgedachte Verwaltung
ergehenden Entscheidungen für die Grvßherzoglich Oldenbur¬
gische Regierung ohne Weiteres verbindlich sind.

Artikel  6.

Der Königlich Preußischen Regierung bleibt Vorbehalten,
den Verkehr zwischen ihr und der Grvßherzoglich Oldenbur¬
gischen Eisenbahn -Verwaltung , sowie die Handhabung der
ihr über die betreffende Bahnstrecke zustehenden Hohcits - und
Aufsichtsrechte einer Behörde zu übertragen.

Diese Behörde hat die Beziehungen ihrer Regierung zu
der Eisenbahn -Verwaltung in allen Fällen zu vertreten , die



nicht zum direkten Eilst chreiten der kompetenten Polizei - oder
Gerichts -Behörden geeignet sind . Die Eisenbahn -Verwaltung
hat sich bei Angelegenheiten territorialer Natur , welche hier¬
nach von der Königlich Preußischen Regierung ressortiren , an
jene Behörde zu wenden.

Die gedachten Functionen können von der Königlich
Preußischen Regierung auch einem besonderen Kommissarius
übertragen werben.

Artikel  7.

Für den Bau der Ihrhove - Neue Schanz ' er Eisenbahn
innerhalb des Preußischen Gebietes gelten insbesondere fol¬
gende Bestimmungen:

k. die Großherzoglich Oldenburgische Regierung ist ver¬
pflichtet , die Vollendung und Inbetriebnahme der Bahn
längstens innerhalb dreier Jahre nach der Ratification des
zwischen dem Deutschen Reich und den Niederlanden abzu¬
schließenden Vertrages (Artikel 2 des gegenwärtigen Ver¬
trages ) zu bewirken.

2 . die Bahnlinie in ihrer vollständigen Durchführung
durch alle Zwischenpunkte , die Bestimmung der Orte , wo
nach Maßgabe des Verkehrs - Bedürfnisses jetzt oder künftig
Stationen für den Personen - oder Güterverkehr anzulegen
sind, und sämmtlichc Bauprojekte unterliegen der Genehmi¬
gung des Königlich Preußischen Ministers für Handel , Ge¬
werbe und öffentliche Arbeiten.

3 . Was die Construclion der Lokomotiven und Fahr¬
zeuge betrifft , so sollen die von der Großherzoglich Olden-
burgischen Regierung geprüften Betriebsmittel ohne weitere
Revision im Königlich Preußischen Gebiete für den Betrieb
der Oldenburgischen Eisenbahn -Verwaltung auf der Strecke
Leer-Neue Schanz zugelassen werden.

Vorkehrungen und Einrichtungen innerhalb der Um¬
gebungen der Bahnanlage , welche von Seiten der Königlich
Preußischen Regierung zum Schutze der Adjacenten gegen



Feucrsgefahr verlangt werden , ist die Großherzogliche Eisen¬
bahn -Verwaltung ans ihre Kosten auszuführcn verpflichtet.

4 . Die von der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung
bestellte Bauverwaltung hat allen Anforderungen , welche
wegen polizeilicher Beaufsichtigung der beim Bahnbau beschäf¬
tigten Arbeiter getroffen werden mögen , nachzukommen und
die aus diesen Anordnungen etwa erwachsenden Ausgaben,
insbesondere auch die durch etwaige Anstellung eines beson¬
deren Polizei -Aufsichts -Personals entstehenden Kosten zu tragen.
Sie wird den Anforderungen der zuständigen Behörden wegen
Genügung dcS kirchlichen Bedürfnisses der beim Bau beschäf¬
tigten Beamten und Arbeiter bereitwillig Folge leisten , und
die dadurch etwa bedingten Kosten übernehmen , auch zu der
in Gemäßheit deS Gesetzes vom 2t . Deeember 1846 für die
Bauarbeiter einzurichtenden Krankenkasse die nöthigen Zu¬
schüsse leisten.

5 . Die Bahn wird zunächst nur mit Einem durchge¬
henden Geleise versehen ; die Großherzoglich Oldenburgische
Regierung ist jedoch zum Bau und Betriebe eines zweiten
Geleises — für welches der Grund und Boden sogleich bei
der Anlage der Bahn mit zu erwerben ist — verpflichtet,
sobald die Königlich Preußische Regierung solches im Ver¬
kehrs -Interesse für nothwendig erachtet und verlangt . Gegen
die dessallsige Anordnung der Königlich Preußischen Regie¬
rung steht der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung
binnen einer präklusivischen Frist von 4 Wochen die Einle¬
gung des Rekurses beim Reichs - Eisenbahm -Amte zu , bei
dessen Entscheidung es sodann bewendet.

6 . Die Eisenbahn -Brücke über die Ems unterhalb Pa¬
penburg erhält eine lichte Durchflußweite von 319 Metern,
in der Höhe der Pfeiler -Oberkanten gemessen . Dieselbe wird
eine Drehbrücke mit 2 Oeffnungen von je 20 Metern lichter
Weite erhalten.

Oberhalb und unterhalb dieser beiden , für die Durch¬
fahrt der Schiffe bestimmten Oeffnungen werden Leitwerke



von je 60 Metern Länge Seitens der Großherzoglich Olden-
burgischen Regierung angelegt.

Ueber die Lage und Construction dieser Leitwerke wird
die Großhcrzoglich Oldenburgische Negierung der Königlich
Preußischen Regierung ein besonderes Project zur Genehmi¬
gung verlegen und den desfallsigen Anforderungen der König¬
lich Preußischen Regierung Nachkommen.

Für die in die Nähe der Brücke gelangenden Schiffe,
deren Weiterfahrt durch de» Schluß der Durchlaß -Oeffnungen
verhindert wird , werden Einrichtungen getroffen , welche es
Schiffen mit einem Tiefgange bis zu 4 Metern gestatten,
die Oeffnung der Brücke , eventuell dem Wiedereintritt des
für die Weiterfahrt erforderlichen Wafferstandes und der ge¬
eigneten Stromrichtung in aller Sicherheit abzuwartcn.

Zu diesem Zweck werden Seitens der Großherzoglich
Oldenburgischen Regierung oberhalb und unterhalb der Brücke
in möglichster Nähe derselben an Flußstellen von ausreichender
Waffertiefe und Geräumigkeit Vorkehrungen zum Festlegen
von Schiffen mit einem Tiefgang bis zu 4 Nietern getroffen
und Signal -Vorrichtungen aufgestellt , mittelst deren die
Schiffer rechtzeitig und vor Erreichung der Schifföliegeplätze
erfahren , ob die Drehbrücke geöffnet oder geschlossen ist.

Die Großhcrzoglich Oldenburgische Regierung verpflichtet
sich, die vorbczeichneten , im Jnterrcsse des Schiffahrts -Ver¬
kehrs angeordncten Einrichtungen zu unterhalten und für
deren Bedienung Sorge zu tragen , dieselben auch in der von
der Königlich Preußischen Regierung etwa für nothwendig
erachteten Weise zu vervollständigen oder abzuändcrn.

Auch liegt der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung
die Verpflichtung ob, für die Herstellung und Unterhaltung
einer , den oberhalb und unterhalb gelegenen Fahrwasserstrecken
entsprechenden und mit ihnen im Zusammenhang stehenden
Fahrbahn durch die beiden Brückenöffnungen zu sorgen.

Als Grundsatz soll gelten , daß die Drehbrücke stets
offen ist, und nur zu den Passirzeiten der Eisenbahnzüge ge-



schlossen wird . Die Festsetzung der Brückenschließzciten erfolgt
mit Genehmigung der Fahrpläne durch den Königlich Preu¬
ßischen Minister für Handel , Gewerbe und öffentliche Ar¬
beiten.

Soweit bei der landespolizeilichen Prüfung der aufzu-
steüenden specicllen Projecte Modificationen , welche die vor¬
stehend unter dieser Nummer 6 verabredeten Grundlagen nicht
berühren , sich als nothwcndig oder zulässig Herausstellen , sind
diese Modificationen nach erfolgter Genehmigung durch den
Königlich Preußischen Minister für Handel , Gewerbe und
öffentliche Arbeiten für die Ausführung maßgebend.

Artikel  8
Die Genehmigung , nöthigenfalls die Abänderung des

Fahrplans bleibt der Königlich Preußischen Regierung Vorbe¬
halten , ebenso die Genehmigung des Bahngeld - Tarifs und
des Fracht -Tarifs sowohl für den Güter - als für den Per-
sonen -Vcrkehr , sowie der Abänderung der Tarife , insoweit
dieselbe nicht dem freien Ermessen der Großherzoglich Olden-
burgischen Regierung überlassen wird . Bei der Feststellung
der Tarife wird die Königlich Preußische Regierung die Ta¬
rife der Wcstphälischen Staatsbahn im Allgemeinen maßge¬
bend sein lassen und niedrigere Tarife als bei der letzteren
bestehen, nicht fordern.

Die Beförderung von Personen ist in vier Wagenklassen
zu bewerkstelligen und muß in beiden Richtungen der Bahn
mindestens einer der täglichen fahrplanmäßigen Personen -Züge
die 4 . Wagenklasse führen.

Für den Transport von Kohlen und Coaks und even¬
tuell der übrigen im Artikel 45 der Verfassung des deutschen
Reiches bezeichneten Gegenstände ist der Einpfennig -Tarif
einzuführcn , soweit und sobald dies von dem Königlich
Preußischen Minister für Handel , Gewerbe und öffentliche
Arbeiten verlangt wird.

Die Großherzoglich Oldenburgische Regierung übernimmt
ferner die Verpflichtung , soweit der Königlich Preußische



Minister für Handel , Gewerbe und öffentliche Arbeiten es
iin Verkehrs -Interesse für nöthig erachtet , jederzeit auf dessen
Verlangen mit anderen in - und ausländischen Bahnverwal¬
tungen für die Beförderung von Personen und Gütern einen
durchgehenden Verkehr mittelst direkter Expeditionen und Ta¬
rife zu errichten und hierbei insbesondere auch in ein gegen¬
seitiges Durchgehen der Transportmittel gegen die übliche,
nöthigenfalls vom bezeichnet« ! Minister für Handel , Gewerbe
und öffentliche Arbeiten festzusetzende Vergütung zu willigen.
Bezüglich dieser direkten Tarife ist die Großherzoglich Olden-
burgische Eisenbahn -Verwaltung verpflichtet , auf Verlangen
des bezcichnetcn Ministers für Handel , Gewerbe und öffent¬
liche Arbeiten auf ihrer in diesem neu einzurichtenden durch¬
gehenden Verkehre zu berührenden Strecke den niedrigsten
Tarif -Einheitssatz pro Centn « und Meile zuzugestehcn , welchen
sie auf dieser Strecke für die gleichartigen Transportgegen-
stände in ihrem Localtarife erhebt . Sollte sie jedoch in einem
anderen durchgehenden Verkehre für jene Strecke ihrer Bahn
einen unter den Local -Tarif -Einheitssatz pro Centner und
Meile ermäßigten Satz pro Centner und Meile beziehen,
so muß sie für jene Strecke diesen ermäßigten Tarifsatz auch
in dem neu zu errichtenden durchgehenden Verkehre auf Ver¬
langen des bezeichnet « ! Ministers für Handel , Gewerbe und
öffentliche Arbeiten zugestehen.

Für durchgehende Güter -Transporte wird die Erhebung
einer Expeditions -Gebühr für die Bahn von Ihrhove nach
Neue Schanz ausgeschlossen , wenn weder die ursprüngliche
Versandt -, noch die letzte Adrcß -Station an dieser Bahn liegt.

Die vorbezcichnete Verpflichtung der Großherzoglich Ol-
denburgischcn Eisenbahn - Verwaltung zur Einrichtung eines
direkten Verkehrs und zum Zugeständnisse des vorbezeichncten
Tarifsatzes wird jedoch durch die Bereitwilligkeit der anderen
betheiligten Eisenbahn -Verwaltungen bedingt , in diesem Ver¬
kehre ihren Tarif nach denselben Grundsätzen zu normiren,
und somit für ihre , in dem einzurichtendcn durchgehenden



Verkehre zu benutzende Strecke den niedrigsten Tarif -Einheits¬
satz pro Centner nnd Meile zuzugestehen , welchen sie auf
dieser Strecke für gleichartige Transport -Gegenstände in ihrem
Local -Vcrkehre rosp . in einem anderen durchgehenden Verkehre
erheben.

Sollte die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn -Ver¬
waltung zum Zwecke der Einrichtung eines neuen directen
durchgehenden Verkehrs das gleiche Zugeständniß , wie eö vor¬
stehend pracisirt ist, von einer andern Bahnverwaltung for¬
dern , und die letztere ohne von dem bezeichnet« , Minister
für Handel , Gewerbe und öffentliche Arbeiten für zulänglich
erachtete Gründe sich weigern , auf den von der Großhcrzoglich
Oldenburgische » Eisenbahn -Verwaltung vorgcschlagcnen direc-
ren Verkehr überhaupt einzugehen , oder jenes Zugeständniß in
Betreff des Tarifsatzes zu machen , so ist die Großherzoglich
Oldenburgische Eisenbahn -Verwaltung an das ihrerseits aus
Erfordern des bezeichneten Ministers für Handel , Gewerbe
und öffentliche Arbeiten für einen directen Verkehr , an wel¬
chem die sich weigerlich haltende Bahn -Verwaltung mitbe-
theiligt ist, gemachte frühere Zugeständniß nicht mehr ge¬
bunden.

Artikel  9.

Die Beförderung von Truppen , Militär -Effecten und
sonstigen Armee -Bedürfnissen hat nach denjenigen Normen
und Sätzen stattzufinden , welche auf den Staats -Eisenbahnen
im Gebiete des früheren Norddeutschen Bundes jeweilig Gül¬
tigkeit haben.

Artikel  10.

Gegenüber der Post - und Telegraphen - Verwaltung ist
die Großhcrzoglich Oldenburgische Eisenbahn - Verwaltung
bezüglich der in Rede stehenden Bahnstrecke den Bestimmungen
unterworfen , welche zu Gunsten dieser Verwaltungs -Zweige
vom Bundesrathe für die Staats -Eisenbahnen im früheren
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Norddeutschen Bundesgebiete erlassen sind oder künftig er¬
lassen werden.

Artikel II.

Die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn-Verwal¬
tung ist verpflichtet, die von ihr anzustcllenden Bahnwärter,
Schaffner und sonstigen Unterbcamten, mit Ausnahme der
einer technischen Vorbildung bedürfenden, vorzugsweise aus
den mit Civilanstellungsbcrcchtigung entlassenen Militärs,
soweit dieselben das 35. Lebensjahr noch nicht zurückgelcgt
haben, zu wählen.

Artikel  12.

Anderen Unternehmern bleibt sowohl der Anschluß an
die in Rede stehende Bahnstrecke mittelst Zweigbahnen, als
die Benutzung der crsteren gegen zu vereinbarende, eventuell
vom Preußischen Handels-Ministerium festzusetzendc Fracht¬
oder Bahngeldsätze Vorbehalten.

Artikel  13.

Sollte die Großherzoglich Oldenburgische Regierung die
in Preußen bclcgenen Bahnstrecken ganz oder theilweise ver¬
äußern, oder verpachten oder sonst den Betrieb darauf Anderen
abtrctcn wollen, so ist zu jeder dieser Maßnahmen die Zu¬
stimmung der Königlich Preußischen Regierung nothwendig.

Artikel  14.

Die Königlich Preußische Regierung behält sich das
Recht vor, die innerhalb ihres Gebietes belegenc Strecke der
im Artikel 1 genannten Bahn nebst allem zu dieser Strecke
zu rechnenden Zubehör nach Ablauf von 30 Jahren vom
Tage der Eröffnung des Betriebes an gerechnet oder auch
später nach einer mindestens ein Jahr vorher zu machenden
Ankündigung gegen Erstattung deS Anlage-Capitals , nach
Abrechnung des von der Königlich Preußischen und Königlich



Niederländischen Regierung ä koucls porcl » geleisteten Zuschusses
von insgcsammt Sechshundert fünf und siebenzig Tausend
Thalern zu erwerben . Insofern zur Zeit der Erwerbung
der Zustand der Bahn gegen die ursprüngliche Anlage sich

wesentlich verschlechtert haben möchte , soll jedoch von dem
zu erstattenden Anlage -Capital nach einem durch Sachver¬
ständige zu bestimmenden Procentsatze ein dem dermaligen
Zustande entsprechender Abzug gemacht werden.

Artikel  15.

Um im Interesse des Publikums beim Verkehre zwischen
der Oldenburgischen Eisenbahn von Oldenburg nach Leer und
von Ihrhove nach Neue Schanz einen Bctriebswechsel zu
vermeiden , räumt die Königlich Preußische Regierung der
Großherzoglich Oldenburgischen Regierung das Recht ein , auf
alleinige Kosten der Großherzoglich Oldenburgischen Regie¬
rung mit deren eigenem Personal und Betriebs -Material die
Personen - und Güterzüge jener Bahnstrecken über die West-
phälische Eisenbahn auf der Strecke zwischen den Stationen
Ihrhove und Leer durchzuführen.

Für diese Mitbenutzung der Strecke Ihrhove -Leer soll
insbesondere Folgendes gelten:

k. Die solchergestalt durchzuführenden Züge der Olden¬
burgischen Eisenbahn Verwaltung dürfen auch für den Local-
Verkehr der Strecke Ihrhove -Leer benutzt werden , während im
Uebrige » die Bedienung dieses Local -Verkchrs der Verwal¬
tung der Wcstphälischen Eisenbahn verbleibt.

2 . Die Königlich Preußische Regierung ist zwar berech¬

tigt , der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung die ge¬
dachte Mitbenutzung der Strecke Ihrhove -Leer zu kündigen;
diese Kündigung darf jedoch frühestens zehn Jahre nach In¬
betriebnahme der Eisenbahn Ihrhove -Neue Schanz geschehen,
und soll das Mitbenutzungsrecht in Ermangelung anderweiti¬

ger Verständigung erst drei Jahre nach der Kündigung auf¬
hören.



3. Für die Einräumung dieses Mitbetriebs soll die
Königlich Preußische Regierung die Hälfte der von der
Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn -Verwaltung auf
der Strecke Lcer-Jhrhove aus dem Personen - und Güterver¬
kehr tarifmäßig zu erzielenden Roh -Einnahmen ohne irgend
welchen Abzug ausbezahlt erhalten . Die Auszahlung erfolgt
in dreimonatlichen Raten spätestens 3 Wochen nach Ablauf
des betreffenden Quartals portofrei an die Hauptkasse der
Verwaltung der Westphälischcn Eisenbahn . Dieser Verwal¬
tung sind über jene Roh -Einnahmen jederzeit die von ihr für
erforderlich erachteten Nachweisungen zu liefern , auch ist ihr
Einsicht aller betreffenden Akten und Berechnungen zu gestatten.

Außer dieser Vergütung hat die Großherzoglich Olden-
burgische Eisenbahn -Verwaltung für die Mitbenutzung der
Bahnstrecke Lcer-Jhrhove keine Zahlungen zu leisten , insbe¬
sondere zu den Kosten der von der Verwaltung dar West-
phälischen Eisenbahn zu bewirkenden baulichen Unterhaltung
und Erneuerung der Strecke , und zur Besoldung des auf
dieser Strecke stationirten Beamten - und Arbeiterpersonals
nichts beizutragen.

4 . Sollte die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn-
Verwaltung die Strecke Leer-Jhrhove mit Genehmigung der
Königlich Preußischen Regierung in der Zeit von 10 Uhl-
Abends bis 6 Uhr Morgens befahren , so wird über die da¬
für zu leistende Ertraentschädigung besondere Abrede Vorbehal¬
ten . Bewegen sich jedoch auch nach dem jeweiligen Fahrplane
der westphälischcn Staatsbahn -Verwaltung innerhalb dieses
Zeitraums Züge auf der hier in Rede stehenden Strecke , so
ist die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn -Verwaltung
zu jener Extraentschädigung nicht verpflichtet , insoweit sic
ihre Züge innerhalb fünfzehn Minuten vor oder nach dem
Passircn eines Westphälischen Zuges durchführt.

5 . Sollte die Großherzoglich Oldenburgische Eisenbahn-
Verwaltung die Bahnstrecke Lcer-Jhrhove , abgesehen von der
Bedienung des Publikums , für ihre eigenen Bedürfnisse,



z. B . zum Transport ihrer Bau - und Betriebs -Materialien,
mitbefahren , so hat dieselbe in Ermangelung einer ander¬
weitigen Verständigung , gleichfalls die halbe tarifmäßige Ge¬
bühr an die Verwaltung der Westphälischcn Eisenbahn zu
entrichten.

6 . Die im vorstehenden Artikel 8 bezüglich der Tarife

und Fahrpläne , der Einführung der 4 . Wagcnklasfe , bezüglich
direkter Expeditionen re. getroffenen Bestimmungen sollen auch
für den Mitbetrieb der Strecke Leer-Jhrhove maßgebend sein.

Für den unter der Eingangs stipulirtcn Einschränkung der
Großherzoglich Oldenburgischen Eisenbahn - Verwaltung mit
überlassenen Lokal-Verkehr der Strecke Leer-Jhrhove dürfen

die Transportpreise nicht niedriger gestellt werden , als die¬
jenigen , welche die Verwaltung der Westfälischen Eisenbahn
auf derselben Strecke jeweilig erhebt.

7 . Jngleichen sind die in den vorstehenden Artikeln 5.
6 . 9 . und 10 . getroffenen Bestimmungen für den in Rede
stehenden Mitbctrieb maßgebend.

Der Betrieb auf der gemeinschaftlich benutzten Strecke
wird lediglich nach den auf der Westphälischcn Staats -Eisen¬
bahn jeweilig geltenden Reglements und Dienstvorschriften
gehandhabt , sofern nicht Abweichungen von dem Königlich
Preußischen Handels -Ministerium gestattet werden . Das auf
der gemeinschaftlich benutzten Strecke fungirende Fahr-
Personal der Größtmöglich Oldenburgischen Eisenbahn -Ver¬
waltung hat den Anordnungen der Westphälischcn Eisenbahn-
Verwaltung und ihrer Organe jederzeit unbedingte Folge zu
leisten.

8 . Im Uebrigcn werden sich über die specielleren Mo¬

dalitäten der Mitbenutzung die beiderseitigen Eisenbahn -Ver¬
waltungen verständigen , deren etwaige Meinungs -Verschieden¬
heiten durch das Königlich Preußische Handels -Ministerium
entschieden werden sollen.



Artikel 16.
Die Königlich Preußische Regierung übernimmt für den

Füll, daß sie die im vorstehenden Artikel vereinbarte Mit¬
benutzung der Strecke Leer-Jhrhove kündigen sollte, die Ver¬
pflichtung, der Großherzoglich OldenburgischeN Regierung
die Konzession zum Bau und Betriebe einer selbstständigen
Eisenbahn-Verbindung zwischen Ihrhove und Leer unter den
in den vorstehenden Artikeln4 bis einschließlich>4 enthalte¬
nen Bedingungen zu crlheilcn.

Artikel 17.
Dieser Vertrag soll beiderseits zur landesherrlichen Ge¬

nehmigung vorgelegt und die Auswechselung der Ratifika¬
tions-Urkunden zu Berlin vorgenommen werden.

Zur Beurkundung haben die beiderseitigen Bevollmäch¬
tigten diesen Vertrag in zwei gleichlautenden Ausfertigungen
unter Beidrückung ihrer Siegel unterzeichnet.

So geschehen zu Berlin den 17. März 1874.
(U. 8.) Ernst Buresch.
(U. 8.) Günther Jansen.
(U. 8.) Wilhelm Jordan.
(U. 8.) Hermann Duddenhausen.
(U. 8.) Adolf Scholz.

Sch luß - Protokol  l.
Die Unterzeichneten Bevollmächtigten von Oldenburg

und Preußen waren heute zusammcngetreten, um den wegen
Anlage einer Eisenbahn von Ihrhove nach Neue Schanz
zwischen ihnen vereinbarten Staats -Vertrag zu vollziehen.
Bei dieser Veranlassung sind in das gegenwärtige Schluß-
Protokoll noch die nachfolgenden Erklärungen niedergelcgt
worden, welche mit dem Vertrage selbst, sobald derselbe rati-
fieirt sein wird, gleiche Gültigkeit haben sollen, ohne daß
es der besondern ausdrücklichen Ratification des Schluß-
Protokolls bedarf.

2



Erstens.
Der in Rede stehende Staatsvertrag ist in der Voraus¬

setzung geschlossen, daß die Königlich Niederländische Regierung
an die Großherzoglich Oldenburgische Regierung zu dem An¬
lage-Kapital der Eisenbahn von Ihrhove nach Neue Schanz
einen unverzinslichen und niemals rückzahlbaren Zuschuß von
400,000 Thalern buchstäblich: Vicrmalhundert Tausend Tha-
lern zahlt. Sollte die Königlich Niederländische Regierung
diese Zahlung ablchnen, so erlischt für die beiderseitigen hohen
Contrahenten jede Verbindlichkeit des gegenwärtigen Vertrages.

Zweitens.
Zu Artikel 3 des Vertrages.

, Kie durch die demnächstige Einführung des Oldenbur-
gifchen, GeleiseS bedingte Erweiterung resp. der Umbau des
Bahnhofs Ihrhove wird von der Preußischen Regierung in
der Weise bewirkt, daß derselbe die Gestalt eines Insel-Bahn¬
hofs erhält, auf dessen Westseite das in Station 42,„ der
Westphälischen Balm abzweigende, auf dem angeheftelen, von
den beiderseitigen Bevollmächtigten unterschriebenen Situations¬
plan der Bahn von Ihrhove nach Neue Schanz (Blatt l.)
roth eingetragene Oldenburgische Geleise durchgeführt wird.

Die Kosten dieses Umbaues des Bahnhofs Ihrhove
übernimmt die Königlich Preußische Regierung, soweit eS
sich dabei um gemeinschaftlich zu benutzende oder für den
Betrieb der Westphälischen Bahn allein erforderliche Anlagen
handelt.

Einrichtungen und Anlagen, die lediglich für den Ol-
denbürgifchcn Betrieb bestimmt sind, fallen der Großherzoglich
Oldenburgischcn Regierung zur Last.

Drittens.
Zu Artikel 7 des Vertrages.

-mZu Nr. 2. Die Großherzoglich Oldenburgische Regierung
beabsichtigt die Bahn zwischen Ihrhove und Neue Schanz



in der auf dem angehefteten Situations -Plane (Blatt I .) roth
eingetragenen Richtungölinie auszuführen . Die Königlich
Preußische Regierung erklärt sich mit der Wahl dieser Linie
bezüglich der Strecke von Ihrhove bis zum Beginn der Kurve
zwischen der Ems und dem Orte Weener unter dem Vorbe¬
halte einverstanden , daß die bei der landespoli 'zeilichen Fest¬
stellung der Special -Projecte nach dem Ermessen der König¬
lich Preußischen Regierung sich als erforderlich herausstellen¬
den Modifikationen zur Ausführung zu bringen sind.

Ueber die Einführung der Bahn in den Bahnhof Ihr¬
hove entscheidet die Preußische Regierung , nachdem das Pro-
ject für den Umbau dieses Bahnhofs festgestellt ist.

Zu Nr . 6.
Für die Lage der Eisenbahnbrücke über die Ems ist die

auf dem angehefteten , von den beiderseitigen Bevollmächtigten
unterschriebenen Situationsplane (Blatt ll .) eingetragene rothe
Linie maßgebend.

Die Brücke muß nach Anweisung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegs -Ministeriums mit Vorrichtungen zum Spren¬
gen derselben und mit den sonstigen im Interesse der Landes-
Vertheidigung für erforderlich erachteten Einrichtungen ver¬
sehen werden.

Alle Pfeiler werden für ein Geleise ausgeführt , mit Aus¬
nahme der drei Drehbrücken -Pfeiler ( Drehpfeiler und zwei
Aufschlagepfciler ) , welche bis zur Höhe des gewöhnlichen
Hoch -Wassers sofort für zwei Geleise hcrgestellt werden.

Der eiserne Ueberbau sämmtlicher Oeffnungen wird vor¬
läufig eingeleisig hergestellt . Wenn der eiserne Ueberbau des
zweiten Geleises demnächst aufgestellt werden sollte , so wirb
der Zeitpunkt der Ausführung in den Oeffnungen der Dreh¬
brücke auf desfallsigen Antrag der Großherzoglich Oldenbur-
gischen Regierung von der Königlich Preußischen Regierung
bestimmt werden und wird die Großherzoglich Oldenburgische
Regierung solche Vorkehrungen treffen , daß die Schifffahrt



nicht länger als sechs Stunden durch die Bauausführung
unterbrochen wird.

Die gesammtc lichte Weite der Brücke von 319 Metern
wird auf 3 Stromöffnungen » 48 Meter . 2 Durchlaßöffnun¬
gen s 20 Meter , und auf dem Vorlandc auf 8 Oeffnungen
von je 14,25 Metern und auf 2 Oeffnungen von je 10,50
Metern vertheilt.

Die Unterkanten der Hauptträgcr der Brücke können bis
auf 3,83 Meter über dem Nullpunkt des Weener -Pegels , die
der Träger der Drehbrücke bis auf 2,82 Meter und die
der Träger der übrigen Oeffnungen bis auf 3,22 Meter
über Null des genannten Pegels hinabreichen.

Die erforderlichen Schiffslicgeplätze werden auf den in
der angchefteten Karte Blatt U mit schraffirten Schiffen bei

und ök oberhalb der Brücke und bei 66 unterhalb der
Brücke bezeichneten Stellen eingerichtet . Zum Festlegen der
Schiffe sind Bojen mit Schiffsringcn auSzulcgcn und am
convexen Ufer Landpfähle anzubringen.

Um die Schiffer rechtzeitig benachrichtigen zu können , ob
die Drehbrücke geöffnet oder geschlossen ist, soll zunächst auf
der Brücke ein mit Rücksicht auf die Höhe der dazwischen
liegenden Deiche bemessener Mast aufgestellt werden , welcher
den Schluß der Brücke bei Tage durch einen Korb oder ein
ähnliches Merkzeichen , bei Nacht durch zwei übereinander
stehende rothe Laternen anzeigt.

Ist die Brücke geöffnet , so wird bei Tage für den
Schifffahrts -Verkehr kein besonderes Signal gegeben , wäh¬
rend das Offenstchen der Brücke bei Nacht durch zwei weiße
übereinander stehende Laternen signalisirt werden muß . Außer¬
dem müssen die Durchfahrten der Drehbrücke bei Nacht per¬
manent durch entsprechend ausgestellte Laternen hinreichend
beleuchtet werden.

Sollte es sich Herausstellen , daß die vorerwähnte Signa -
lisirung nicht genügt , so ist die Großherzoglich Oldcnburgi-
sche Regierung verpflichtet , solche nach dem alleinigen Er-



messen der Königlich Preußischen Regierung zu vervollständi¬
gen, cvent. für Aufstellung von elektrischen Läutewerken in
der Nähe der Liegeplätze zu sorgen.

Vierte nS.
Zu Artikel  15 Nr . 3.

Bei Berechnung der Hälfte der Einnahmen, welche die
Großherzoglich Oldenburgische Regierung für die Mitbenutzung
der Strecke Lecr-Jhrhove an die Wcstphälische Eisenbahn-
Verwaltung abzuführen hat , ist die Eisenbahnstrecke vom
Stationsgebäude z» Leer bis zum äußersten Punkte des
Bahnhofs Ihrhove, von dem die Bahn Ihrhove-Neue Schanz
abzweigt, in Berechnung zu ziehen.

In Beziehung auf den Bahnhof Leer wird das wegen
der Oldenburg-Leer'cr Bahn bestehende Vertragsverhältniß
durch die Bestimmung des Artikels 15 Nr. 3 des gegenwär¬
tigen Vertrages nicht geändert; auch übernimmt die König¬
lich Preußische Regierung keinerlei Verpflichtung zur Herstel¬
lung neuer Anlagen auf dem Bahnhof Leer für den Lecr-
Jhrhover-Neue Schanz'er Verkehr der Großherzoglich Olden-
burgischen Eiscnbahnverwaltung.

Fünftens.
Zu Artikel 16 des Vertrages:

Wird die vereinbarte Mitbenutzung der Strecke Leer-Jhr-
hove Seitens der Königlich Preußischen Regierung gekündigt
und Seitens der Großherzoglich Oldcnburgischen Regierung
eine selbstständige Eisenbahn-Verbindung zwischen Leer und
Ihrhove hergcstellt, so wird die Einführung des Oldenburgi-
schen Geleises in den Bahnhof Ihrhove von der Westseite
nach der Ostscite desselben verlegt. Zu diesem Zweck wird
das Oldenburgische Geleise in derjenigen Richtung, welche
auf dem angehefteten Situationsplane Blatt I durch die blau
punktirtc Linie angcdeutet ist, vom Punkte 0 ab umgcbnut
und mit einem Hoch-Niveau Uebergange über die Westphäli-
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sche Bahn mit Kurven von höchstens 500 Metern Radius
und Maximal-Steigungcn von 1:200 hinübergeführt werden.

So lange als die Mitbenutzung des Geleises von Leer
nach Ihrhove dauert, wird die Anlage deS vorerwähnten
Hoch-Niveau-Ueberganges Seitens der Königlich Preußischen
Regierung nicht verlangt werden.

Die Kosten, welche durch die Acnderung der Einrichtun¬
gen des Bahnhofs Ihrhove bei Herstellung einer selbststän¬
digen Eisenbahn-Verbindung von Leer nach Ihrhove entstehen,
fallen der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung zur Last.

Sechstens.
Zu Artikel 17:

Von Seiten der Großherzoglich Oldenburgischen Be¬
vollmächtigten wurde zu diesem Vertrage die Zustimmung
des Landtages des GroßherzogthumS Oldenburg ausdrücklich
Vorbehalten. Die Großherzoglich Oldcnburgische Regierung
wird, sobald dieser Vorbehalt seine Erledigung gefunden hat,
die Königlich Preußische Regierung hiervon benachrichtigen.
Die Auswechselung der beiderseitigen Ratificationsurkunden
soll demnächst binnen einer, vom Tage der gedachten Benach¬
richtigung ab zu berechnenden Frist von 4 Wochen erfolgen.

Das gegenwärtige Schluß-Protocoll ist in zwei gleich¬
lautenden Ausfertigungen, von welchen einer jeden die darin
erwähnten Situationspläne Blatt l und II angeheftet sind,
von den beiderseitigen Bevollmächtigten vollzogen worden.

Berlin den 17. März 1874.
ll-. 8.) E. Buresch.
(I-. 8.) Jansen.
(D. 8.) Jordan.
(I-. 8.) Duddenhausen.
(I-. 8.) Scholz.



8on ^It 6886  ko )'3le le 6 i'3nä-knc cl'OIclenbourK, vts '83
N-ijestö le koi cls8 ?sxs -Lss, clösirsnt convenir cl'un erriMAÜ-
ment reletik ä Is con8trnction , 3u ivcecorcleinent et L I'wS-
pioit3tinn 6u ckemin 6s fer 6e !Xieu>ve8eIi3N8 3 lkrkove,>„kt
nomme äs p!enipotenti3ire8 pour cenclure une conveution
3 cet eilst , srivoir:

800 ^Itesss koxale le Or3ncI-I1uc cl'OlclenbourA
Aoneieur kr »8t öuresek 8on Ken86iller intime 'su-

perieur «le con8truction, et
Uonsieur knntker l3N8en 8on tionseilior Ke Ainistere;

83  UZ êste le koi 6es ?3 8̂-k38
Alousieur le komte Koui8 >1e l1eic1ell-keine8tein, 8on

6onunis8sire ci3U8I3 previncs cis Kronin^ue, et
Nonsieur le loulckeer cle 6uiIIv3uine 1s3n Ker3rci

klerok, (lonssiller.
Ke8quel8 3pre8 3voir eck3NAS leurs pleins pouvoirs,

Ireuvs8 en kenne et clue terms , 8vnt convenu8 cls8 3rtiole8
8MV3Nt8 :

^rticle I.

Ke8 1l3uts8 p3rties contr3et3nt68 clöcl3rent evoir pri8
eonn3i883ncs c>v8 troitös cono6ru3nt I3 con8truction et I'ex-
ploitetion cl'un ckemin cle ter Ke lVieuwe8ck3N83 Ikrkove , con-
clu8 3 kerlin 3vecle kouvernement lle 83  U3je8te I'kmpereur
<l'̂ llem3NKe, koi cle kr»886, 83voir:

Ke kouvernement cle8?3x8-k38 «le celui l3it le 17. !1l3r8
1874 per le Kouvernement cl'OIclenbonrA;

Ke Kouvernement cl'OIclenbourA de celui lkit le 3. 4uin
1874 p3r le Kouvernement<le8 ? 3̂ 8-k38.

4rticle 2.
Ke Kouvernement krsnk-kucrk cl'OIcienkourAs'unASZe

3 sbire con8truire le ckemin cle ter «le 13 trontiöre cles

?3x8-k38 ä Ikrkove, 7 compri8 le pent 8ur le Kem8, et cle
86 cksr̂ er cle l'expioitäti'on clu ckemin cle ker cle IViscnvo-
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8sksn8 s Iki'kovs sn sommunicstion diiocte psr Î eei- svec
le re8ssii 6s8 ekkmins 6e >ei' 8oc>8 8on .46ministi'stjoii, eon-
wimLmsnt sux stipulstioii8 conveiiue8 cls»8 >68 »sux tisit68,
6ssiZns8 c>3N8 I'srlicls pr6se6eiit.
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ckvmill (>6 >61 ' (>6 Is » onliöl '6 6ss ? Ss8-» S8 s Iki'kovs
11116 8,11111116,>6 8Spt-cent mi »6  » 0I'in8 l >68 >', 'IV8-I' s8 i,
>0ll68 psi '6u vt 6e Is pgxsi' SU kouvsrnsmsiit <>1! 6i 'sn6-
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simöe «1e 60N8truction 6t >6 ti 'oi8iöii >6 s l'ssksvement
c>68 trsvsux;
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et Is » ontiöre, 6s msniere s ss î ue cette psitis pui88e
Sli's mi8S 6N sxploitstion 6sn8 Is clelsi fixe poui- Is sisilis
s coii8!iuii6 psr le Oouvernsmeiit 6'0I6snkouitz sur le
lsiiiwire ? rii88ien, entie Is li'oiitiei'e et Is 8tstion
6'Ikikove;

3< 6e fsii'6 pc»86r uns 8sscm6s vois 8ur Is psrtie 6n ckemin
6e >66 8ur 8on teiritoiie cle Is frontisre jci8clus clsns
Is Ksre 6e »Hecnv68clisn8, 6tz8 «jue le Oouvsriiemsnt
6'OIcIelikoui'A Is >ers poser 8ur Is psrtis cki ckemin
6e Is >rontisrs jn8ctu's Ikrkove.

.4 rtiole  4.

»s kouvsrnemsnt 6e8 Ps^8-kls8 ooncs6s su Kouvsrne-
ment 6'OI6enbourK, csui sceepte. pour Wut >6 tsmp8 qu'»
i 68te cksrgö 6e l ŝxploitstion 6u cliemin 6e >66 cle Is trou-
tisrs ,ju8pu's Ikrkovs, I'exploitstion 6s Is psrtis 611 ckemin
6s >61' 8iti>66 8UI>Is lerriwirs 6e8 ? 3^8-ös8 entrs Is 8tstinn
cle Î ieucvs8sksn8 et Is t'routiörs , siN8i î us I'uss^s 6s cette



Station sn servics commun svec I'sclministrgtion 6s l'sxploi-
tslion 6ss cbemins cls fer cls I'Ltst clss ps ^s-kss.

8ss lrgis «ls prsmisr etsklissement , 6'guKwentgtion, st
cl'gKrgnclissemsnt clss voiss et trsvsux cls cstts Station sont
g lg cbgrZe cls l'kitgt clss ?g^s-8ss.

8s Oouverusment «i'OlclenbourA s'suZgKs g pg^sr uns
reclsvgncs gnnuslls su kouvernsmsritclss pgxs-8ss pourl 'ussgs
clu elismin «ls lsr st 6s lg stgtion 6s » isuvvsscbgns, L
psrtir clu Mir clu eommenssinsnt cls l'sxploitgtion, cls «tustrs
pour so nt:

1. 6u cgpitgl enASAS cigns l'ötgblisssment clu cbsmin cls
lsr sntrs ls ststion cls iXisuwssebsns st lg kronliers;

2. cls tous iss lrgis cl'gUAMsntstion st «j'gKrgnclissement
6ss voiss st trgvgux «jui, cls commun gccor6, ssront
sxscutös clsns lg stgtion cls lXisuwsscbgns juscju'au
clslsi «Is trois ans gprös ls cläts «In eommsncsment 6s
l'sxploitgtion cls lg ststion pour ssrvics commun , st
cls ls moitiö clss lrgis cls möme ngturs qui ssront nb-
cssssirss gprös cs clölsi.

8s montgnt ilss css reclsvgnces serg rsmis gnnuslls-
msnt cigns ls mois cls ^gnvisr, pgr ls Kouvsrnsmsnt
cl'OI6snbour» s. I'gclministrgtion pour l'sxploitgtion lies
cbemins «ls lsr cls l'8tst «Iss ks^s-kss.

8es grrgn^smsnts pour I« Service commun «isns ls
ststion cls lXisucvsscbsns ssront g r^Zler ciirsctsmsnt
sntrs Iss gclministrgtions pour l'sxploitgtion clss cbemins
cls lsr cls I'Ltst clss clsux psvs , sous rsssrve äs I'gp-
probstion «Iss Ilgutes psrtiss contrsctsntss.

ĉ rticls  5.

8n s^grci cls ls Subvention cls sept-cent-mille tlorins,
sccorclöe pgr ls Oouvornomsnt clss ksvs-Lss pour lg con-
structio» clu elismin cls tsr «ls lg lrontisrs s Ibrbovs , ls
8ouvsrnsmsnt cl'OIclvnbourK Agrsntit cls ls psrt «ls 8on .4cl-
ministrstion , pour tout trsnsport grrivsnt, ou su cisstingtion



6e8 cl>6min8 6k lsr 6s8 ?3x8-ö38, 8ur le eliemin 6s ker 6s
lXisuvvs8cli3U8 p3r Ikrliovs 3 I êer st 8ur tout 3utre oliemin
6s 561° 6öpsu63nt 6s 8ou ^6mini8tr3tiou, Ie8 oon6it!on8 Is8
plv8 f3V0i-g>)l68, t3ut SU mo6e st 3UX prix 6u ti'3N8port,
qu'su tsmp8 6s I'expe6ition, qui 8out ou 8eront 3oeor6ös8
pur ells s ä'3utrs8 sntrspriss« 6s8 clismin« cls ksr.

^rticle  6.
l>s 6ouvernsiusol 6'0I6sn>iourK8'enZ3Keö ksirs ob8sr-

vsr st executsr p3r 8ou ^6mini8trstiou st P3r 8s8 emplox68,
pour le 8srv!es 6s l'sxpIoit3tion 63U8 tu 8t3tion 6s !>ieuvve-
cli3os et 8vr 13 p3rtis 6u clisinin 6s ker entre vstts 8t3tion
et I3 kroutiere, Is8 pre8criptioo8 et 1s8 or6oun3uce8Î K3ls8
et ceUe8 <jui 8erout 6ecret̂ 68 p3r I3 8uits 3 es 8»jet 6308
le Kox3ume 6e8 ?3V8-ö38 et 6e kuire inuiutenir Ie8 voie8 et
Ie8 tr3V3ux 6s cstts p3itis 6u eksmin 6s 1er 6un8 un p3r-
kuit ötut 6'entretisn.

II 668 iZner3 3u Kouvsruemeut 6s8 ? 3x8-k 38  l' 36 mini-
8tr3tion ou llireotion re8pon 83 bls pour Is 8srvice 6s l'sx-
p1oit3tion 8ur Is territoirs 6s8 P 3V8-L 38.

I'ouls tr3ki8Are88ion, tout 6Äit ou erims, snnssro3ut
Is 8ervies 6s8 ckemio8 6s ksr commi8 8vr Is territoirs 6s8
?3x8-L38, 86r3 portö 3 13 00UN3i883llcS 6ss 3utoritö8 soiu-
pötsuts8 6u ko 3̂vme, pour8uivi st juAs 6'3prö8 168 Ioi8 st
or6onli3nee8 6u ?3 8̂.

1.6 Kouveruement6'0I6snbour8 36mst «jus touts ree>3-
mstion 6'iu6smnits insinuäe g 8ou ^6miuistr3tiou 6«8
ol>emiu8 6e ker 3 v3U86 6e I'eutretisn, I3 Zurveillunes ou 6s
l'exploitotion 6u cliswiu 6s ker 8ur le tsrritoire 6e8 ?3V8-
838, clevru ötrs 8oumi8s 3 I 3 M 'i8pru6ence 6u ko^ ums et
qus Is8 6sci8ion8 û6iei3irs8 3 eIi3i'Ae 6e cette 36ministr3tion
seront obIiK3toire8 pour le Kouvernsmsnt Or3n6-Ouo3l6'0I-
«lenboui'A.

^rticls  7.
Î s Oouvsrnemsnt6 OI6enbourK8'enß3A6 en 3utrs 6e krure

ob8ervsr et exeeuter Ie8 8tipul3tion8 eonveuuss eutre le 6ou-



vernement l>68 ksz '8-638 et Is Oouvernement ^llemsnü klgN8
le äit trsitö <lu 3 . 4uin 1874.

^rtiole 8.

Ls pre8ente eonreution 8ei'3 rstiüse et lee rstikostion68
en 8eront echsnAöe8 g Lerlin.

Ln fei cls guoi Ie8 ? Ienipot6lltigjre8 ont 8igne lg prö-
86nte convention et ^ nnt gpp 08e Is 8cegu rle Ieur8 srme8.

Ls lls ^e le 27 . 4uin 1874.
<L. 8 .) L. Hure  8 eti.
sL. 8 .) 6 . 4sn8en.
(L . 8 .) <1e. II eitlen.
(L . 8 .) 6 . 4. 6 . LIei -el . .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg
und Seine Majestät der König der Niederlande , in dem
Wunsch eine Vereinbarung über den Bau , den Anschluß und
den Betrieb der Eisenbahn von Neueschanz nach Ihrhove

herbeizusühren , haben zum Abschluß einer Uebereinkunft
hierüber Bevollmächtigte ernannt , nämlich:

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg
Allerhöchstihren Geheimen Oberbaurath Ernst Buresch

und

Allerhöchstihren Ministerialrath Günther Jansen,

Seine Majestät der König der Niederlande:
Allerhöchstihren Commissar in der Provinz Groningen

Grafen Ludwig von Heiden -Reinestein
und

Allerhöchstihren Rath Jonkheer Wilhelm Johann
Gerhard Klerck,

welche nach Austausch ihrer in gehöriger Form befundenen

Vollmachten über folgende Artikel übereingekommen sind:
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Artikel I.

Die hohe » eoiitrcihireiidc » Theilc erklären von den zu
Berlin mit der Regierung Seiner Majestät des deutschen
Kaisers Königs von Preußen über den Ban und Betrieb
einer Eisenbahn von Neueschanz nach Ihrhove abgeschlossenen
Verträgen Kenntniß genommen zu haben , nämlich:

die Niederländische Regierung von demjenigen mit der
Oldenburgischen Regierung vom 17. März 1874,

die Oldcnburgische Regierung von demjenigen mit der
Niederländischen Regierung vom 3 . Juni 1874.

Artikel 2.
Die Großherzogiich Oldcnburgische Regierung verpflichtet

sich die Eisenbahn von der Niederländischen Grenze nach Ihr¬
hove mit Einschluß der Brücke über die Ems herzustellen und
den Betrieb der Eisenbahn von Neueschanz nach Ihrhove in
unmittelbarem Anschluß über Leer an das unter ihrer Ver¬
waltung befindliche Eisenbahn -Netz zu übernehmen nach näherer
Maaßgabe der in den im Artikel I . erwähnten beiden Ver¬
trägen getroffenen Bestimmungen.

A rtikcl  3.

Die Königlich Niederländische Regierung verpflichtet sich
1. zu den Baukosten der Eisenbahn von der Niederländischen

Grenze nach Ihrhove eine Summe von 700,000 hol¬
ländischen Gulden s loncls pordu bcizutragen und die-
jelbe der Großherzoglich Oldenburgischen Regierung in
drei gleichen Raten , die erste und die zweite am Ende
des ersten und des zweiten Baujahres , und die dritte bei
Beendung des Baus auszuzahlen.

2. Den Bau des auf ihrem Gebiet zwischen der Station
Neueschanz und der Gränze belcgenen TheileS der Eisen¬
bahn so zeitig fcrtigzustellen , daß dieser Thcil innerhalb
der Frist , welche für die Vollendung des von der Olden¬
burgischen Regierung zu erbauenden , auf Preußischem



Gebiet zwischen der Gränze und der Station Ihrhove
belegenen Theiles bestimmt ist, dem Betrieb übergeben
werden kann,

3. ein zweites Geleise auf der innerhalb ihres Gebietes be-
legenen Strecke von der Grenze bis in den Bahnhof
Neueschanz legen zu lassen, sobald die Oldenburgischc
Regierung dies auf der Strecke von der Gränze bis nach
Ihrhove thun wird.

Artikel  4.

Die Niederländische Regierung überträgt der Oldenbur-
gischen Regierung, welche dicö aeceptirt, für die ganze Zeit,
daß die letztere den Betrieb der Eisenbahn von der Gränze
bis nach Ihrhove führt, den Betrieb der auf Niederländischem
Gebiet belegenen Eiscnbahnstrcckc zwischen dem Bahnhof
Neueschanz und der Gränze, wie die Benutzung dieses Bahn¬
hofs in Gemeinschaft mit der Betriebsverwaltung der Nieder¬
ländischen Staats -Eisenbahnen.

Die Kosten der ersten Herstellung, der Erweiterung und
der Vergrößerung der Bauten und Anlagen dieses Bahn¬
hofes verbleiben zu Lasten des Niederländischen Staates.

Die Oldenburgischc Regierung verpflichtet sich der Nie¬
derländischen Regierung eine jährliche Vergütung für die
Benutzung der Eisenbahn und des Bahnhofs Neueschanz vom
Tage der Betriebs-Eröffnung an zu zahlen und zwar
von 4°/,.

1. des auf die Herstellung der Eisenbahn zwischen dem
Bahnhof Neueschanz und der Grenze verwendeten
Kapitals.

2. aller Kosten der Erweiterungen und Vergrößerungen der
Bauten und Anlagen, welche in beiderseitigem Einver-
ständniß aus dem Bahnhof Ihrhove bis zum Ablauf von
drei Jahren nach dem Beginn des gemeinsamen Be¬
triebes auf dem Bahnhof werden ausgeführt werden,



und der Hälfte solcher Kosten , welche nach Ablauf dieser
Frist aufgewendet werden müssen.

Der Betrag dieser Vergütungen wird jährlich iin
Monat Januar durch die Oldenburgische Regierung an
die Betriebsverwaltung der Niederländischen Staats-
Eisenbahnen ausbezahlt werden.

Die erforderlichen Vereinbarungen für den gemein¬
schaftlichen Dienst auf der Station Neueschanz sollen
direct zwischen den Betriebsverwaltungen der StaatS-
Eisenbahnen beider Länder unter Vorbehalt der Geneh¬
migung der hohen contrahirenden Theilc geregelt werden.

Artikel  5.

Mit Rücksicht auf die von der Niederländischen Regie¬
rung für den Bau der Eisenbahn von der Grenze nach Ihr¬
hove gewährte Subvention von 700,000 Gulden sichert die
Oldenburgische Regierung von Seiten ihrer Verwaltung für
jeden Transport von oder nach den Niederländische » Eisen¬
bahnen auf der Eisenbahn von Ncucschanz über Ihrhove nach
Leer und auf jeder anderen ihrer Verwaltung untergebenen
Eisenbahn sowohl in Betreff der TranSport -Art und Preisen
als in Betreff der Abfertigungsfristen die günstigsten Bedin¬
gungen zu, welche von ihr andern Eisenbahn -Unternehmungen
jetzt oder künftig zugestanden werden.

Artikel 6.

Die Oldenburgische Regierung verpflichtet sich durch ihre
Verwaltung und durch ihre Betriebsbeamten auf dem Bahn¬
hof Neueschanz und der Elsenbahnstrecke zwischen diesem Bahn¬
hof und der Gränze die bestehenden gesetzlichen Vorschriften
und Anordnungen sowie diejenigen welche in dieser Beziehung
künftig im Königreich der Niederlande werden erlassen werden,
befolgen und handhaben zu lassen und die Bauten und An¬
lagen dieser Strecke in durchaus gutem Zustande zu erhalten.

Sie wird der Niederländischen Regierung die für den
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Betriebsdienst auf Niederländischem Gebiet verantwortliche
Verwaltung oder Direktion bezeichnen.

Jede den Eisenbahndienst betreffende auf Niederländischem
Gebiete begangene Nebertretung sowie jedes derartige Ver¬
gehen oder Verbreche » wird zur Kenntniß der zuständigen
Behörden des Königreichs gebracht und nach den Gesetzen
und Verordnungen des Landes verfolgt und abgeurtheilt
werden.

Die Oldenburgische Regierung ist damit einverstanden,
daß über jede ihrer Eisenbahnverwaltung insinuirte Entschä»
digungsfordcrung in Betreff der Unterhaltung , der Beaufsich¬
tigung und des Betriebes der Eisenbahn auf Niederländi¬
schem Gebiet nach der Gesetzgebung des Königreichs entschie¬
den werden soll und daß die richterlichen Entscheidungen gegen
diese Verwaltung für die Großherzoglich Oldenburgische Re¬
gierung verbindlich sind.

Artikel  7.

Die Oldenburgische Regierung verpflichtet sich überdies
die zwischen der Niederländischen und Deutschen Regierung
in dem gedachten Vertrage vom 3 . Juni 1874 getroffenen
Bestimmungen befolgen und auöführen zu lassen.

Artikel  8.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll ratificirt und cs sollen
die Ratificationen in Berlin ausgetauscht werden.

In Gemäßheit dessen haben die Bevollmächtigten die
gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet und der Unterschrift
ihr Siegel beigedrückt.

Haag,  1874 Juni 27.
(>-. 8 .) gez. E . Bure  sch.
(U. 8 .) gez. G . Jansen.
(U. 8 .) gez. L. Heiden.
(I -. 8 .) gez. G . I . G . Klerck.



krotocole.

des klenipotentisires de 8011 Messe kozsle le 6rsnd-
kuc d'Oldendour̂ et tle 83 Nsjeste le koi des ksxs-kss
t̂ tsnt convenus de IsrrsnMwent rölstik s Is construction,
su rsccordement et s l'exploitgtion du cliemin de 1er «le
^ieuvvesclisns » Idrdove se sont rennis sujourd'trui po«cr I3
siKnsture cle Is Convention.

.4vsnt de proceder s lg signsture les Klenipotentisires
dsclsrent cle psr et cl'cuitic- gue l3 Convention est conelne
sons Is ressrvs cle I'spprobgtion«les pouvoirs IsKisIstils«les
deux Ksvs.

Ils sont cl'gecorcl gue lg rstiticgtion du präsent trsite
devra etie  precedäe psr la rstiticstion cles trsites conclus
g kerlin le 17. Usrs 1874 enti's le Oouverneinent 6rsnd-
Oncgl d'OIdsnliourA et le douvernemsnt krussien , et le 3.
.luin 1874 entre Is Kouvernsment cles ks ŝ-kss et Is 60»-
vernement dllemsnd.

II est convenn gue lg presente Convention sers rstilläe
et gue les rstitlcstions en serout ecdsn̂ es » kerlin dsns
les linit jours su plus sprss Is clste cle läcdsnFe des rsti-
ticstions de I» Convention clu 3. 4uin 1874 conclus s kerlin
entre Is Konvernement des ksss -kss et le kouvernement
^llemgnd.

I.e present protocole s etä siZnö en deux exemplsires.
ksit s Is ks ê le 27. .luin 1874.

k. kurescd.
K. dsnsen.
de Heiden.
6 . 4. <7. lilerck.

Schluß Protokoll.
Die Bcvoll,nää)tigten Seiner Königlichen Hoheit des

Großherzogs von Oldenburg und Seiner Majestät des Königs



der Niederlande sind nach erfolgter Verständigung über das

bezüglich des Baues , des Anschlusses und des Betriebes der

Eisenbahn von Neueschanz nach Ihrhove zu treffende Ab¬

kommen heute zur Unterzeichnung der Uebereinkunft hier zu-

sammengetreten.
Vor der Unterzeichnung erklären die Bevollmächtigte»

beiderseits , daß die Uebereinkunft unter Vorbehalt der stän¬

dischen Körperschaften beider Länder abgeschlossen ist.

Sie sind darüber einverstanden , daß der Ratification des

gegenwärtigen Vertrages die Ratification der in Berlin am

17 . März 1874 zwischen der Großherzoglich Oldenburgischen

und der Königlich Preußischen Regierung und am 3 . Juni

1874 zwischen der Niederländischen und der Deutschen Regierung

abgeschlossenen Verträge vorhergehen soll.
Es ist vereinbart , daß die gegenwärtige Uebereinkunft

ratificirt werden und daß die Ratificationen in Berlin läng¬

stens innerhalb acht Tagen nach dem Austausch der Rati¬

ficationen der in Berlin zwischen der Niederländischen und

Deutschen Regierung abgeschlossenen Uebereinkunft vom

3 . Juni 1874 ausgewechselt werden sollen.

Das gegenwärtige Protokoll ist in zwei Ausfertigungen

unterzeichnet.
Geschehen im Haag den 27 . Juni 1874.

gez. E . Buresch.
gez. G . Jansen,
gez. L. Heiden,
gez. G . I . G . Klerck.

M 38.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn

Oeconom Gustav Ellenberger zu Biedenkopf ertheilte Erfindungs-

Patent.
Oldenburg , den 3 . September 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß dem

errn Oeconom Gustav Ellenberger zu Biedenkopf ein Patent
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auf einen Universal -Zerkteinerungs -Maisch - und Kühl -Apparat,
nach Maßgabe der beim Staatsministerium , Departement
des Innern , nicdergelegten Zeichnung und Beschreibung , so¬
weit derselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu
betrachten ist , für das Großherzogthum auf die Dauer von
fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das
Patent erlöschen soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von
heute angerechnet , nachgewiesen wird , daß dasselbe im Groß¬
herzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 3 . September 1874.
Staatsministerium.

Departement deS Innern,
von Berg.

von Buttel.

.U 39.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn Fabri¬

kanten E . Heinson Huch in Braunschweig ertheilte Erfindungspatent.
Oldenburg , den 1t . September 1874.

Das Staatsministerium macht hie'mit bekannt , daß dem
Herrn Fabrikanten E . Heinson Huch in Braunschweig ein
Patent auf ein Verfahren , das Blut von Schlachtvieh vor
dem Verfaulen zu bewahren und zu trocknen, nach Maßgabe
der beim Staatsministerium , Departement des Innern , nie¬
dergelegten Beschreibung , soweit dasselbe als eigenthümlich
und nicht bereits bekannt zu betrachten ist , für das Groß¬
herzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte ertheilt worden ist , daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute angerechnet , nach-
gewicsen wird , daß dasselbe im Großherzogthum zur blei¬
benden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 11 . September 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

v. Buttel.
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